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Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates
das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Ausführungsgesetz
zum Verbotsübereinkommen

für Antipersonenminen – APMAG

§ 1

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes bedeuten:

1. Übereinkommen: das Übereinkommen über das Ver-
bot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und
der Weitergabe von Antipersonenminen und über
deren Vernichtung vom 3. Dezember 1997;

2. Mission: die nach Artikel 8 des Übereinkommens mit
der Durchführung einer Tatsachenermittlung beauf-
tragte Mission;

3. Ermittlungsauftrag: der der Mission nach Artikel 8 des
Übereinkommens von der Staatenkonferenz erteilte
Auftrag zur Tatsachenermittlung;

4. Ermittlungsstätte: Grundstücke oder Räume in dem
Gebiet, in dem eine Tatsachenermittlung nach Artikel 8
des Übereinkommens durchgeführt wird;

5. Verpflichteter: jede natürliche oder juristische Person,
die Adressat von Duldungs- und Mitwirkungsverpflich-
tungen nach den §§ 3 und 4 dieses Gesetzes ist.

§ 2

Begleitgruppe

(1) Missionen werden nur in Anwesenheit einer Begleit-
gruppe tätig. Bei Ermittlungen im Geschäftsbereich des
Bundesministeriums der Verteidigung wird die Begleit-
gruppe vom Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bun-
deswehr, im übrigen vom Bundesausfuhramt gestellt. Der
Begleitgruppe können Vertreter anderer Bundesbehörden
angehören.

(2) Der Leiter der Begleitgruppe hat sich dem Verpflich-
teten gegenüber auszuweisen. Er trifft die zur Durch-
führung der Ermittlungen erforderlichen Anordnungen,
insbesondere solche zur Durchsetzung der in den §§ 3

und 4 genannten Befugnisse und Mitwirkungsrechte.
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Anordnungen
nach Satz 2 haben keine aufschiebende Wirkung. Dem
Auswärtigen Amt wird vor der Entscheidung über den
Widerspruch Gelegenheit zur Äußerung gegeben.

(3) Die Begleitgruppe hat die schutzwürdigen Interessen
des Verpflichteten sowie der sonst betroffenen Personen
zu berücksichtigen, soweit dies nach den Umständen
möglich ist. Dies gilt insbesondere in bezug auf Maßnah-
men zum Schutz sicherheitsempfindlicher Einrichtungen
und Orte oder vertraulicher Informationen gemäß Artikel 8
Abs. 16 des Übereinkommens.

§ 3

Befugnisse der Mission

(1) Zur Durchführung von Ermittlungsaufträgen ist die
Mission zu den erforderlichen Maßnahmen berechtigt. Sie
ist insbesondere befugt,

1. Grundstücke und Räume während der üblichen
Betriebs- und Geschäftszeiten zu betreten und zu
besichtigen, sofern die betroffenen Räume nicht dem
Wohnen dienen,

2. Grundstücke und Räume, sofern die betroffenen
Räume nicht dem Wohnen dienen, auch außerhalb der
üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten zur Verhütung
dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung nach Anordnung des Leiters der Begleitgrup-
pe zu betreten und zu besichtigen,

3. Grundstücke, Räume oder Wohnungen nach richter-
licher Anordnung zu durchsuchen, wenn Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, daß die Durchsuchung zur
Auffindung von Beweismitteln für einen Verstoß gegen
Artikel 1 des Übereinkommens führen wird, bei Gefahr
im Verzuge auch auf Anordnung des Leiters der
Begleitgruppe, wenn zu befürchten ist, daß ohne sofor-
tiges Handeln eine Feststellung der notwendigen
Beweismittel nicht mehr möglich ist,

4. die nach dem Übereinkommen zugelassene Ausrü-
stung zu benutzen,

5. mit Einwilligung des Leiters der Begleitgruppe Perso-
nen zu befragen, die Informationen über die behaupte-
te Verletzung des Übereinkommens liefern können,
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6. Standortbestimmungen, Messungen, Kartierungen,
Aufnahmen oder Beobachtungen unter Nutzung der
zugelassenen Ausrüstung vorzunehmen,

7. Proben zu entnehmen und zu analysieren.

Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Arti-
kel 13 des Grundgesetzes) wird in den Fällen des Satzes 1
Nr. 2 und 3 eingeschränkt. Die richterliche Anordnung
nach Satz 1 Nr. 3 ergeht durch das Landgericht, in dessen
Bezirk die Durchsuchung erfolgen soll. Für das Verfahren
gelten die Vorschriften des Gesetzes über die Angelegen-
heit der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend.

(2) Eine Person, die nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 Fragen zu
beantworten hat, kann die Auskunft auf solche Fragen ver-
weigern, deren Beantwortung sie selbst oder einen der in
§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichne-
ten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung
oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungs-
widrigkeiten aussetzen würde. Sie ist über das Recht zur
Verweigerung der Aussage zu belehren.

(3) Der Verpflichtete trägt die ihm aus der Ermitt-
lungstätigkeit der Mission entstehenden Kosten selbst,
wenn sie nicht nach den Bestimmungen des Übereinkom-
mens erstattet werden.

§ 4

Mitwirkungspflichten

(1) Der Verpflichtete hat die Mission und die Begleit-
gruppe bei der Durchführung der Ermittlungen zu unter-
stützen, soweit dies zur Erfüllung der Verpflichtungen
nach Artikel 8 des Übereinkommens erforderlich ist.
Er hat

1. auf Verlangen des Leiters der Begleitgruppe einen
Ermittlungsbeauftragten zu benennen, der befugt ist,
alle zur Durchführung der Ermittlungen erforderlichen
betriebsinternen Anweisungen zu geben und Entschei-
dungen im Namen des Verpflichteten gegenüber dem
Leiter der Begleitgruppe und der Mission zu treffen,
und der für die Erfüllung der Duldungs- und Mitwir-
kungspflichten nach diesem Gesetz Sorge zu tragen
hat,

2. auf Verlangen des Leiters der Begleitgruppe die Mis-
sion in die Ermittlungsstätte einzuweisen,

3. der Mission durch Vorlage geeigneter Unterlagen oder
auf sonstige Weise darzulegen, daß Teile und Gegen-
stände der Ermittlungsstätte, zu denen während der
Ermittlungen kein Zugang gewährt wurde, nicht für
nach dem Übereinkommen verbotene Zwecke ver-
wendet wurden oder werden,

4. zur Klärung von Zweifelsfragen beizutragen.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 3 und 4 kann
der Verpflichtete die Mitwirkung verweigern, wenn er sich
hierdurch selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3
der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen der
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen
würde. Er ist über sein Recht zur Verweigerung der Mitwir-
kung zu belehren.

(3) § 3 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 5

Durchführung von Ermittlungen

Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates Einzelheiten der Befug-
nisse und Mitwirkungspflichten nach den §§ 3 und 4 sowie
des Verwaltungsverfahrens zur Durchführung der in § 3
genannten Ermittlungen regeln.

§ 6

Haftung

(1) Wird jemand durch ein Mitglied der Mission geschä-
digt, haftet für diesen Schaden die Bundesrepublik
Deutschland nach den Vorschriften und Grundsätzen des
deutschen Rechts, die anwendbar wären, wenn der Scha-
den durch einen eigenen Bediensteten oder durch eine
Handlung oder Unterlassung, für die die Bundesrepublik
Deutschland verantwortlich ist, verursacht worden wäre.
Satz 1 ist auf Schäden, die von einem Mitglied der Mission
außerhalb der Ermittlungstätigkeit verursacht werden,
sinngemäß anzuwenden.

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind in den Fällen des § 2
Abs. 1 Satz 2 erste Alternative bei den regional zustän-
digen Wehrbereichsverwaltungen, im übrigen beim Bun-
desausfuhramt geltend zu machen. Zur Durchsetzung der
Ansprüche ist der ordentliche Rechtsweg gegeben.

§ 7

Meldepflichten

Die Bundesregierung regelt durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates Meldepflichten, soweit
dies zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Artikel 7 des
Übereinkommens erforderlich ist.

§ 8

Übermittlung und Geheimhaltung von Daten

(1) Das Bundesausfuhramt darf die ihm bei der Erfüllung
seiner Aufgaben auf Grund dieses Gesetzes und der zu
ihm erlassenen Rechtsverordnungen bekanntgewor-
denen Daten, einschließlich personenbezogener Daten,
mit anderen, bei ihm gespeicherten Daten abgleichen,
soweit dies zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem
Übereinkommen erforderlich ist.

(2) Das Bundesausfuhramt übermittelt dem Auswär-
tigen Amt über das Bundesministerium für Wirtschaft
die auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 7 gemel-
deten oder erhobenen Daten, soweit dies zur Erfüllung
der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen erforder-
lich ist.

(3) Der Leiter der Begleitgruppe übermittelt dem Aus-
wärtigen Amt im Falle des § 2 Abs. 1 Satz 2 erste Alter-
native über das Bundesministerium der Verteidigung, im
Falle des § 2 Abs. 1 Satz 2 zweite Alternative über das
Bundesministerium für Wirtschaft alle der Begleitgruppe
im Verlauf der Ermittlungen bekanntgewordenen Daten,
soweit dies zur Überprüfung der Einhaltung der Verpflich-
tungen aus dem Übereinkommen erforderlich ist.

(4) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Behörden
dürfen die ihnen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf
Grund dieses Gesetzes und der zu diesem erlassenen
Rechtsverordnungen bekanntgewordenen Daten, ein-
schließlich personenbezogener Daten, an andere Behör-
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den übermitteln, soweit dies zur Überprüfung der Einhal-
tung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen oder
zur Verfolgung von Straftaten von erheblicher Bedeutung
erforderlich ist.

(5) Das Auswärtige Amt darf

1. die ihm nach Absatz 1 übermittelten Daten an den
Generalsekretär der Vereinten Nationen übermitteln,
soweit dies zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem
Übereinkommen erforderlich ist,

2. die ihm vom Generalsekretär der Vereinten Nationen
mitgeteilten Daten, einschließlich personenbezogener
Daten, an andere Behörden übermitteln, soweit dies
erforderlich ist,

a) um diesen im Rahmen ihrer Zuständigkeit die
Überprüfung der Einhaltung des Übereinkommens
durch die Vertragsstaaten zu ermöglichen oder

b) zur Verfolgung von Straftaten von erheblicher Be-
deutung.

(6) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Behörden dür-
fen die übermittelten Daten nur für den Zweck verwenden,
zu dem sie übermittelt worden sind. Sie haben die im Über-
einkommen enthaltenen Bestimmungen zum Schutz ver-
traulicher Daten einzuhalten. Eine Verwendung für andere
Zwecke ist zulässig, soweit die Daten auch dafür hätten
übermittelt werden dürfen.

Artikel 2

Änderung des Gesetzes
über die Kontrolle von Kriegswaffen

Das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 22. November 1990
(BGBl. I S. 2506), zuletzt geändert durch Artikel 10 des
Gesetzes vom 28. September 1994 (BGBl. I S. 3186), wird
wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Der Vierte Abschnitt wird wie folgt gefaßt:

„Vierter Abschnitt

Besondere Vorschriften
für biologische und chemische

Waffen sowie für Antipersonenminen

Verbot von biologischen und chemischen
Waffen 18

Verbot von Antipersonenminen 18a“.

b) Im Fünften Abschnitt werden nach den Worten

„Strafvorschriften gegen biologische und
chemische Waffen ... 20“

die Worte

„Strafvorschriften gegen Antipersonen-
minen … 20a“

eingefügt.

2. § 1 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

Nach der Angabe „§ 17 Abs. 2“ wird das Wort „sowie“
durch ein Komma ersetzt und nach dem Wort „Kriegs-
waffenliste“ die Worte „sowie für Antipersonenminen
im Sinne von § 18a Abs. 2“ eingefügt.

3. Die Überschrift des Vierten Abschnitts wird wie folgt
gefaßt:

„Besondere Vorschriften
für biologische und chemische

Waffen sowie für Antipersonenminen“.

4. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt:

„§ 18a

Verbot von Antipersonenminen

(1) Es ist verboten,

1. Antipersonenminen einzusetzen, zu entwickeln,
herzustellen, mit ihnen Handel zu treiben, von
einem anderen zu erwerben oder einem anderen zu
überlassen, einzuführen, auszuführen, durch das
Bundesgebiet durchzuführen oder sonst in das
Bundesgebiet oder aus dem Bundesgebiet zu ver-
bringen oder sonst die tatsächliche Gewalt über sie
auszuüben, insbesondere sie zu transportieren, zu
lagern oder zurückzubehalten,

2. einen anderen zu einer in Nummer 1 bezeichneten
Handlung zu verleiten oder

3. eine in Nummer 1 bezeichnete Handlung zu fördern.

(2) Für Antipersonenminen gilt die Begriffsbestim-
mung des Artikels 2 des Übereinkommens über das
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung
und der Weitergabe von Antipersonenminen und über
deren Vernichtung vom 3. Dezember 1997.

(3) Absatz 1 gilt nicht für Handlungen, die nach den
Bestimmungen des in Absatz 2 genannten Überein-
kommens zulässig sind.“

5. Nach § 20 wird folgender § 20a eingefügt:

„§ 20a

Strafvorschriften gegen Antipersonenminen

(1) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf
Jahren wird bestraft, wer

1. entgegen § 18a Antipersonenminen einsetzt, ent-
wickelt, herstellt, mit ihnen Handel treibt, von einem
anderen erwirbt oder einem anderen überläßt, ein-
führt, ausführt, durch das Bundesgebiet durchführt
oder sonst in das Bundesgebiet oder aus dem Bun-
desgebiet verbringt oder sonst die tatsächliche
Gewalt über sie ausübt, insbesondere sie transpor-
tiert, lagert oder zurückbehält,

2. einen anderen zu einer in Nummer 1 bezeichneten
Handlung verleitet oder

3. eine in Nummer 1 bezeichnete Handlung fördert.

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Frei-
heitsstrafe nicht unter einem Jahr. Ein besonders
schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn

1. der Täter in den Fällen des Absatzes 1 gewerbs-
mäßig handelt oder

2. sich die Handlung nach Absatz 1 auf eine große
Zahl von Antipersonenminen bezieht.

(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist die
Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu drei
Jahren.

(4) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1
Nr. 1 fahrlässig oder in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2
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oder 3 leichtfertig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis
zu drei Jahren oder Geldstrafe.

6. § 21 wird wie folgt gefaßt:

„§ 21

Taten außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes

§ 19 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2, Abs. 5 und 6, § 20
sowie § 20a gelten unabhängig vom Recht des Tatorts
auch für Taten, die außerhalb des Geltungsbereichs
dieser Vorschriften begangen werden, wenn der Täter
Deutscher ist.“

Artikel 3

Inkrafttreten

(1) Artikel 2 dieses Gesetzes tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft. Im übrigen tritt dieses Gesetz an
dem Tage in Kraft, an dem das Übereinkommen vom
3. Dezember 1997 über das Verbot des Einsatzes, der
Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von
Antipersonenminen und über deren Vernichtung für die
Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt.

(2) Der Tag, an dem das Übereinkommen nach seinem
Artikel 17 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt,
ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und
wird im Bundesgesetzblatt verkündet.

Berlin, den 6. Juli 1998

D e r  B u n d e s p r ä s i d e n t
R o m a n  H e r z o g

D e r  B u n d e s k a n z l e r
Dr. H e l m u t  K o h l

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  d e s  A u s w ä r t i g e n
K i n k e l

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  f ü r  W i r t s c h a f t
R e x r o d t

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  d e r  V e r t e i d i g u n g
R ü h e
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Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Bundeswasserstraßengesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. August 1990 (BGBl. I S. 1818),
zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 39 des Gesetzes
vom 17. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3108), wird wie folgt
geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 1 wird das Komma nach dem
zweiten Halbsatz durch ein weiteres Semikolon
ersetzt und folgender neuer Halbsatz ange-
fügt:

„dazu gehören auch alle Gewässerteile, die

a) mit der Bundeswasserstraße in ihrem Erschei-
nungsbild als natürliche Einheit anzusehen
sind,

b) mit der Bundeswasserstraße durch einen Was-
serzu- oder -abfluß in Verbindung stehen,

c) einen Schiffsverkehr mit der Bundeswasser-
straße zulassen und

d) im Eigentum des Bundes stehen,“.

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefaßt:

„1. die bundeseigenen Schiffahrtsanlagen,
besonders Schleusen, Schiffshebewerke,
Wehre, Schutz-, Liege- und Bauhäfen so-
wie bundeseigene Talsperren, Speicher-
becken und andere Speisungs- und Ent-
lastungsanlagen.“

bb) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt:
„2. die ihrer Unterhaltung dienenden bundes-

eigenen Ufergrundstücke, Bauhöfe und
Werkstätten.“

2. Das Verzeichnis der dem allgemeinen Verkehr dienen-
den Binnenwasserstraßen des Bundes – Anlage zu § 1
Abs. 1 Nr. 1 des Bundeswasserstraßengesetzes – wird,
wie aus der Anlage zu diesem Gesetz ersichtlich,
gefaßt. § 2 des Bundeswasserstraßengesetzes findet
keine Anwendung.

3. Das Bundesministerium für Verkehr kann den Wortlaut
des Bundeswasserstraßengesetzes in der vom Inkraft-
treten dieses Gesetzes an geltenden Fassung im Bun-
desgesetzblatt bekanntmachen.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erstes Gesetz
zur Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes

Vom 6. Juli 1998

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrate sind
gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und
wird im Bundesgesetzblatt verkündet.

Berlin, den 6. Juli 1998

D e r  B u n d e s p r ä s i d e n t
R o m a n  H e r z o g

D e r  B u n d e s k a n z l e r
Dr. H e l m u t  K o h l

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  f ü r  V e r k e h r
W i s s m a n n
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Anlage
(zu Artikel 1 Nr. 2)

„Anlage
zu § 1 Abs. 1 Nr. 1

des Bundeswasserstraßengesetzes

Verzeichnis
der dem allgemeinen Verkehr dienenden Binnenwasserstraßen des Bundes

Nordsee,
Verbindungslinie zwischen der
Mitte der Burg (Tränke) und
dem Kirchturm von Vollerwiek

oberhalb der Einmündung des
Gieselaukanals (km 22,64)

Eider8

Ems,
Verbindungslinie bei Papenburg
zwischen dem Diemer Schöpfwerk
und dem Deichdurchlaß bei Halte

Hafen Dortmund (km 1,44)
und
Einmündung des
Rhein-Herne-Kanals bei
Henrichenburg (km 15,45)

Dortmund-Ems-Kanal
(Ems von Gleesen bis Hanekenfähr,
Hase vom Dortmund-Ems-Kanal
bis zur Ems, Ems von Meppen 
bis Papenburg)
mit
Ersten Fahrten

7

deutsch-österreichische GrenzeKelheim (km 2414,72)Donau
(Regen vom Schleusenkanal
Regensburg bis zum 
Donau-Nordarm) 
mit
Donau-Südarm in Regensburg

6

Schmehausen (km 47,20)Dortmund-Ems-Kanal, DattelnDatteln-Hamm-Kanal5

Spree-Oder-Wasserstraße,
Schmöckwitz

Prieros (km 25,00)Dahme-Wasserstraße
(Dolgensee, Krüpelsee,
Krimnicksee, Sellenzugsee, 
Zeuthener See) 
mit 
Storkower Gewässer 
(Scharmützelsee, Storkower See,
Storkower Kanal, Wolziger See,
Langer See),
Möllenzugsee,
Wernsdorfer Seenkette 
(Wernsdorfer See südlich
Oder-Spree-Kanal,
Krossinsee, Gr. Zug)

4

Spree-Oder-Wasserstraße,
Humboldthafen

Havel-Oder-Wasserstraße
(Spandauer Havel)

Berlin-Spandauer Schiffahrts-
kanal
mit
Westhafen-Verbindungskanal,
Westhafenkanal nebst
Charlottenburger Verbindungs-
kanal (zur Spree)

3

Main-Donau-Kanal90 m oberhalb der Brückenachse
des Wehres Dietfurt

Altmühl2

WeserMühlenwehr in Celle (km 0,25)Aller1

Endpunkte der WasserstraßeBezeichnung der WasserstraßeLfd.
Nr.
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Untere Havel-Wasserstraße,
Paretz

Havel-Oder-Wasserstraße,
Nieder Neuendorf

Havelkanal20

Dortmund-Ems-Kanalunterhalb der Einmündung des
Ems-Hase-Kanals (km 165,07)

Hase19

EiderNord-Ostsee-KanalGieselaukanal18

WeserKiesgrube bei Kassel
(km 76,78)

Fulda17

ElbeOstkante der Deichschleuse in
Freiburg an der Elbe

Freiburger Hafenpriel16

Elbe 
(Mühlenberger Loch)

Unterwasser der Schleuse
Buxtehude (km 0,25)

Este15

Unterhaupt der Borßumer
Schleuse in Emden

Ems, OldersumEms-Seitenkanal14

Nordsee,
Verbindungslinie der 
nordöstlichen Deichecke bei
Het Oude Schip (ungefähre
Lage 53º 26' 5" N und
6º 52' 4" O) und der vorspringenden
Deichecke westlich
Pilsum (ungefähre Lage 
53º 29' 8" N und 7º 1' 52" O)

Hanekenfähr (km 84,41)Ems
(ohne Abschnitt des
Dortmund-Ems-Kanals von
Meppen bis Papenburg)

13

ElbeMittellandkanalElbe-Seitenkanal12

ElbeTrave,
71 m nordöstlich der Achse der
Geniner Straßenbrücke

Elbe-Lübeck-Kanal11

Untere Havel-Wasserstraße
(Plauer See)

Mittellandkanal,
Ende des unteren Schleusen-
vorhafens Hohenwarthe

Elbe-Havel-Kanal
(Gr. Wendsee)
mit
Niegripper Verbindungskanal
(zur Elbe),
Pareyer Verbindungskanal
(zur Elbe) nebst
Baggerelbe (von km 0,28 bis zum
Pareyer Verbindungskanal),
Roßdorfer Altkanal 
(von der westlichen Abzweigung 
bis km 0,90),
Woltersdorfer Altkanal

10

Nordsee,
Verbindungslinie zwischen der
Kugelbake bei Döse und der 
westlichen Kante des Deichs des
Friedrichskoogs (Dieksand)

deutsch-tschechische GrenzeElbe
(Norderelbe)
mit 
Süderelbe und Köhlbrand,
Bützflether Süderelbe 
(von km 0,69 bis zur Elbe),
Ruthenstrom
(von km 3,75 bis zur Elbe),
Wischhafener Süderelbe
(von km 8,03 bis zur Elbe)

9

Endpunkte der WasserstraßeBezeichnung der WasserstraßeLfd.
Nr.
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Oberwasser des Wehres
Herrenhausen (km 22,78)

Aller

Einmündung des Schnellen 
Grabens in die Ihme

(km 110,00)

Leine
und Ihme (vom Schnellen Graben
bis zur Leine)

28

EmsDreyschlotLeda
und Sagter Ems ab Einmündung
Elisabethfehnkanal

27

RheinWetzlar (km 12,22)Lahn26

Dortmund-Ems-Kanal
(Ems)

140 m unterhalb der Amalien-
brücke in Oldenburg

Küstenkanal
(Hunte von 140 m unterhalb der
Amalienbrücke in Oldenburg
bis zur Einmündung des 
Landesgewässers Hunte)
mit
Stichkanal Dörpen (bis km 64,47)

25

Elbe
(Pagensander Nebenelbe)

Südwestkante der im Verlauf der
Straße Wedenkamp liegenden
Straßenbrücke in Elmshorn

Krückau24

ElbeNordwestkante der Brausebrücke 
an der Abtsmühle in Lüneburg

Ilmenau23

Weser140 m unterhalb der
Amalienbrücke in Oldenburg

Hunte22

deutsch-polnische Grenze
bei Mescherin

Spreemündung, SpandauHavel-Oder-Wasserstraße
(Spandauer Havel 
[Nieder Neuendorfer See],
Oder-Havel-Kanal [Lehnitzsee],
Oderberger Gewässer
[Lieper See, Oderberger See,
Alte Oder], Hohensaaten-
Friedrichsthaler Wasserstraße,
Westoder von der Einmündung
der Hohensaaten-Friedrichsthaler
Wasserstraße)
mit
Tegeler See,
Veltener Stichkanal,
Oranienburger Havel (von km 2,81
bis zur Havel-Oder-Wasserstraße),
Malzer Kanal (von der unteren
Trenndammspitze der Schleuse
Malz bis zur Havel-Oder-Wasser-
straße), Werbelliner Gewässer
(Werbellinsee, Werbellinkanal
nördlich Oder-Havel-Kanal, Pech-
teichsee), Wriezener Alte Oder 
(von km 2,50 bis zur Havel-Oder-
Wasserstraße),
Verbindungskanal Hohensaaten
Ost (zur Oder), Verbindungskanal
Schwedter Querfahrt (zur Oder),
Westoder (von der Oder bis zur
Hohensaaten-Friedrichsthaler
Wasserstraße)

21

Endpunkte der WasserstraßeBezeichnung der WasserstraßeLfd.
Nr.
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Obere Havel-Wasserstraße, 
Priepert

Müritz-Elde-Wasserstraße
(Kl. Müritz)

Müritz-Havel-Wasserstraße
(Mirower Kanal [Sumpfsee,
Ragunsee], Zotzensee, Mössensee,
Vilzsee, Kl. Peetschsee, Labussee,
Canower See, Kl. Pälitzsee Ostteil,
Gr. Pälitzsee Nordteil, Ellbogensee
Westteil)
mit
Mirower Adlersee, 
Gr. Peetschsee,
Rheinsberger Gewässer 
(Kl. Pälitzsee Südteil,
Wolfsbrucher Kanal)

36

ElbeBuchholz (km 180,00)Müritz-Elde-Wasserstraße
(Mecklenburgische Oberseen
[Müritz, Kölpinsee, Fleesensee,
Malchower See, Petersdorfer See,
Plauer See], Elde-Seitenkanal)
mit
Stör-Wasserstraße (Schweriner
See, Störkanal) nebst Ziegelsee

35

Rheindeutsch-französische GrenzeMosel34

Elbe-Havel-Kanal,
Ende des unteren Schleusen-
vorhafens Hohenwarthe

Dortmund-Ems-KanalMittellandkanal
mit
Ersten Fahrten,
Stichkanal Ibbenbüren
(bis km 1,11),
Stichkanal Osnabrück 
(bis km 13,00),
Verbindungskanal Nord zur Weser,
Verbindungskanal Süd zur Weser,
Stichkanal Hannover-Linden
(bis km 10,75) nebst Verbindungs-
kanal zur Leine,
Stichkanal Misburg (bis km 0,92),
Stichkanal Hildesheim (bis
km 14,40), 
Stichkanal Salzgitter (bis km 17,96),
Rothenseer Verbindungskanal
(zur Elbe)

33

DonauMainMain-Donau-Kanal
(Regnitz vom Main bis unterhalb
der Schleuse Bamberg und von
oberhalb des Hochwassersperr-
tores Neuses bis unterhalb der
Schleuse Hausen, Altmühl von
unterhalb der Schleuse Dietfurt 
bis zur Donau)

32

Rheinoberhalb der Eisenbahnbrücke 
bei Hallstadt (km 387,69)

Main31

ElbeUnterwasser der Au-Mühle in
Horneburg (km 0,00)

Lühe30

WeserZusammenfluß von Hamme
und Wümme (km 0,00)

Lesum29

Endpunkte der WasserstraßeBezeichnung der WasserstraßeLfd.
Nr.
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Main-Donau-Kanal

150 m unterhalb des Wehres 
Neuses (km 21,79)

Main-Donau-Kanal

270 m oberhalb der
Brückenachse des Wehres
Hausen

Main-Donau-Kanal

170 m oberhalb der
Brückenachse des Wehres
Bamberg

Regnitz45

Schleusenkanal Regensburg(km 0,44)Regen44

Elbe
(Pagensander Nebenelbe)

Südwestkante der Eisenbahn-
brücke in Pinneberg

Pinnau43

Ostsee (Peenestrom),
Verbindungslinie zwischen dem
Oberfeuer Jahnkenort und dem
Unterfeuer Pinnow

MalchinPeene
(Kummerower See, Richtgraben)

42

ElbeNordostkante des Mühlenwehres
Bremervörde

Oste41

deutsch-polnische Grenze an der
Abzweigung der Westoder

deutsch-polnische Grenze bei 
Ratzdorf

Oder40

Havel-Oder-WasserstraßeZierker See, NeustrelitzObere Havel-Wasserstraße
(Kammerkanal [Zierker See], 
Obere Havel [Woblitzsee, 
Finowsee, Kl. und Gr. Priepertsee,
Ellbogensee Ostteil, Ziernsee, 
Röblinsee, Baalensee, Stolpsee],
Voßkanal, Malzer Kanal)
mit
Menowsee, Schwedtsee,
Lychener Gewässer (Stadtsee,
Gr. Lychensee, Woblitz, Haussee),
Templiner Gewässer (Zaarsee,
Fährsee, Bruchsee, Templiner See,
Templiner Kanal, Röddelinsee, 
Kl. Lankensee, Kuhwallsee, 
Templiner Wasser) nebst 
Gleuensee und Gr. Lankensee,
Wentow-Gewässer 
(Kl. und Gr. Wentowsee,
Wentowkanal) nebst Tornowfließ

39

Ostsee (Kieler Förde),
Verbindungslinie zwischen den Ein-
fahrtsfeuern in Kiel-Holtenau

Elbe,
Verbindungslinie zwischen den
Molenköpfen in Brunsbüttel

Nord-Ostsee-Kanal
(Audorfer See, Schirnauer See)
mit
Obereidersee mit Enge,
Borgstedter See mit Enge,
Flemhuder See,
Stichkanal Achterwehrer 
Schiffahrtskanal

38

RheinGemeindegrenze
Wernau-Plochingen

Neckar37

Endpunkte der WasserstraßeBezeichnung der WasserstraßeLfd.
Nr.
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OderHavel, SpandauSpree-Oder-Wasserstraße
(Untere Spree, Berliner Spree,
Treptower Spree, 
Dahme [Langer See], 
Oder-Spree-Kanal, 
Fürstenwalder Spree)
mit
Ruhlebener Altarm, 
Landwehrkanal, 
Spreekanal,
Rummelsburger See, 
Müggelspree (Gr. Müggelsee)
(von Köpenick bis km 11,85 und
vom Unterwasser des Wehres
Gr. Tränke [km 44,85] bis zur 
Spree-Oder-Wasserstraße),
Seddinsee und Gosener Kanal,
Neuhauser Speisekanal
(bis zum Ende des unteren
Schleusenvorhafens Neuhaus),
Kl. Müllroser See (von der 
Schlaube bis zur Spree-Oder-
Wasserstraße)

55

ElbeNordkante der Salztorschleuse 
in Stade

Schwinge54

RheinHafen Kleve (km 1,78)Schiffahrtsweg Rhein-Kleve
(Spoykanal vom Hafen Kleve bis
zum Unterwasser der Schleuse 
Brienen, Griethauser Altrhein 
vom Unterwasser der Schleuse 
Brienen bis zum Rhein)

53

Moseldeutsch-französische Grenze
bei Saargemünd

Saar52

ElbeBad Dürrenberg (km 124,16)Saale51

Ostsee (Greifswalder Bodden),
Verbindungslinie der Seekanten
der Molenköpfe

Ostkante der Steinbecker
Brücke in Greifswald

Ryck50

Rheinoberhalb der Schloßbrücke in
Mülheim (km 12,21)

Ruhr49

Gosener KanalAbzweigung des
Langerhanskanals (km 9,85)

Rüdersdorfer Gewässer
(Strausberger Mühlenfließ, 
Hohler See, Stolpgraben, Kalksee,
Flakensee, Dämeritzsee)
mit
Stichkanal Langerhanskanal
(Kriensee)

48

Dortmund-Ems-Kanal,
unterer Vorhafen des alten
Hebewerks Henrichenburg

Ruhrorter Hafen,
Einmündung des Beckens C
(km 0,16)

Rhein-Herne-Kanal
mit
Verbindungskanal zur Ruhr

47

deutsch-niederländische Grenzedeutsch-schweizerische Grenze 
bei Basel

Rhein
mit
Lampertheimer Altrhein
(von km 4,75 bis zum Rhein),
Altrhein Stockstadt-Erfelden
(von km 9,80 bis zum Rhein),
Ginsheimer Altrhein
(von km 1,50 bis zum Rhein)

46

Endpunkte der WasserstraßeBezeichnung der WasserstraßeLfd.
Nr.
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Ostsee (Unterwarnow), Verbindungs-
linie zwischen der nördlichen
Böschungsunterkante auf der 
Landzunge zwischen Osthafen 
und Warnow (ungefähre Lage 
54º 05' 41" N und 12º 09' 09" O) und
der nordwestlichen Böschungs-
unterkante am östlichen Ende des
Stadthafens Rostock (ungefähre
Lage 54º 05' 47" N und 12º 09' 14" O)

Südkante der Eisenbahnbrücke
Rostock–Stralsund

Warnow
(ohne Nebenarm westlich der
Badewieseninsel in Rostock)

61

Einmündung des Havelberger
Schleusenkanals in die Elbe

Spreemündung, SpandauUntere Havel-Wasserstraße
(Pichelsdorfer Havel [Pichelssee],
Kladower Seestrecke, Jungfernsee,
Sacrow-Paretzer Kanal 
[Weißer See, Schlänitzsee], 
Brandenburger Oberhavel 
[Trebelsee], Silokanal, Quenzsee,
Plauer See), 
mit
Gr. Wannsee, Potsdamer Havel
(Tiefer See, Templiner See,
Gr. und Kl. Zernsee) nebst 
Schwielowsee, Ketziner Havel,
Brandenburger Stadtkanal,
Beetzsee-Riewendsee-Wasser-
straße (von der Ostkante der 
Pählbrücke bis zur Unteren Havel-
Wasserstraße), Brandenburger 
Niederhavel,  Breitlingsee und
Möserscher See, Rathenower
Havel (Rathenower Stadtkanal),
Mündungsstrecke Untere Havel

60

Ostsee (Stettiner Haff),
Verbindungslinie der Seekanten der
Molenköpfe

Südwestkante der Straßenbrücke
in Ueckermünde

Uecker59

Ostsee (Lübecker Bucht),
Verbindungslinie der Köpfe
der Süderinnenmole und
Norderaußenmole

Elbe-Lübeck-Kanal,
71 m nordöstlich der Achse der
Geniner Straßenbrücke

Trave
(Kanaltrave, Untertrave)
mit
Nebenarm An der Lachswehr,
Nebenarm Stadttrave,
den beiden Altarmen 
an der Teerhofinsel,
Dassower See,
Pötenitzer Wiek

58

Spree-Oder-Wasserstraße
(Dahme)

Untere Havel-Wasserstraße
(Potsdamer Havel)

Teltowkanal
(ohne Abschnitt von 
km 34,10 bis 36,60)
(Glienicker Lake, Griebnitzsee,
Kleinmachnower See)
mit
Griebnitzkanal
(Stölpchensee, Pohlesee, 
Kl. Wannsee), 
Britzer Verbindungskanal
(zur Spree)

57

ElbePegel RensingStör56

Endpunkte der WasserstraßeBezeichnung der WasserstraßeLfd.
Nr.
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Nordsee,
Verbindungslinie zwischen dem
Kirchturm von Langwarden und der
Mündung des Arenschen Baches

Zusammenfluß von Fulda 
und Werra

Weser
mit den Nebenarmen:
Kleine Weser in Bremen 
(von der unterstromigen 
Kante der Wehranlage am Teerhof
bis zur Weser),
Westergate,
Rekumer Loch,
Rechter Nebenarm,
Schweiburg

64

Dortmund-Ems-Kanal,
Datteln

RheinWesel-Datteln-Kanal63

WeserUnterwasser der Staustufe
„Letzter Heller“ (km 84,00)

Werra62

Endpunkte der WasserstraßeBezeichnung der WasserstraßeLfd.
Nr.

“.



Bekanntmachung
der Neufassung des Seefischereigesetzes

Vom 6. Juli 1998

Auf Grund des § 3 des Gesetzes zur Aufhebung des Fischwirtschaftsgesetzes
und der Fischwirtschaftsverordnung vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3276)
wird nachstehend der Wortlaut des Seefischereigesetzes in der seit dem
6. November 1997 geltenden Fassung bekanntgemacht. Die Neufassung be-
rücksichtigt:

1. das am 1. August 1984 in Kraft getretene Seefischereigesetz vom 12. Juli 1984
(BGBl. I S. 876),

2. das am 28. Mai 1989 in Kraft getretene Gesetz vom 23. Mai 1989 (BGBl. I
S. 938),

3. den am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Artikel 23 des Gesetzes vom
2. August 1994 (BGBl. I S. 2018),

4. das am 6. November 1997 in Kraft getretene Gesetz vom 29. Oktober 1997
(BGBl. I S. 2614).

Bonn, den 6. Juli 1998

D e r  B u n d e s m i n i s t e r
f ü r  E r n ä h r u n g ,  L a n d w i r t s c h a f t  u n d  F o r s t e n

J o c h e n  B o r c h e r t
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§ 1

Begriffsbestimmungen

(1) Seefischerei übt aus, wer auf See berufsmäßig
Fische fängt, zu fangen versucht, an Bord nimmt oder in
anderer Weise gewinnt. Die Grenze der Seefischerei ver-
läuft wie die Grenze der Seefahrt nach § 1 der Flaggen-
rechtsverordnung.

(2) Fische im Sinne dieses Gesetzes sind Seefische,
Schalen- und Krustentiere, Meeressäugetiere sowie andere
fischereilich genutzte Meereslebewesen mit Ausnahme
der dem Jagdrecht unterliegenden Tierarten.

(3) Gemeinschaftliches Fischereirecht im Sinne dieses
Gesetzes sind die einschlägigen Bestimmungen des Ver-
trages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft sowie die Rechtsakte des Rates und der Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaften, die die Aus-
übung der Seefischerei im Hinblick auf den Schutz der
Fischbestände und die Erhaltung der biologischen Schätze
des Meeres, die Überwachung der Ausübung der See-
fischerei oder die gemeinsame Strukturpolitik für die
Fischwirtschaft regeln.

(4) Kontrollbeamter im Sinne dieses Gesetzes ist jeder
in der Überwachung der Fischerei auf See eingesetzte
Bedienstete des Bundes oder eines Landes.

§ 2

Ermächtigungen

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates zur Erhaltung und wirt-
schaftlichen Nutzung von Fischbeständen, zur Durch-
führung des gemeinschaftlichen Fischereirechts oder zur
Erfüllung von Verpflichtungen aus internationalen See-
fischerei-Übereinkommen

1. zu verbieten, Fische bestimmter Arten zu fangen, an
Bord zu behalten, anzulanden oder zu verkaufen,

2. die Ausübung der Seefischerei mengenmäßig, zeitlich,
räumlich oder in anderer Weise zu beschränken,

3. die Benutzung von Fanggeräten, Fang- und Verarbei-
tungsvorrichtungen sowie die Anwendung von Fang-
methoden vorzuschreiben, zu verbieten oder zu be-
schränken,

4. die Pflicht zu Aufzeichnungen, Auskünften oder sonsti-
gen Meldungen aufzuerlegen, soweit es erforderlich
ist, um die Einhaltung der Beschränkungen überwa-
chen, den Fischereiaufwand feststellen oder die Ent-
wicklung der Fischbestände verfolgen zu können.

§ 3

Fangerlaubnisse

(1) Wenn die Ausübung der Seefischerei auf Grund des
gemeinschaftlichen Fischereirechts oder auf Grund einer
Verordnung nach § 2 Nr. 2 beschränkt wird, bedarf sie der

Erlaubnis (Fangerlaubnis). Diese wird im Rahmen der ver-
fügbaren Fangmengen erteilt. Die Fangerlaubnis darf nur
versagt werden, wenn

1. die Antragsfrist versäumt und die verfügbare Fang-
menge verteilt ist,

2. die zuletzt erteilte Fangerlaubnis erheblich überschrit-
ten oder mißbraucht worden ist oder

3. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß der Antrag-
steller die Fangerlaubnis nicht selbst nutzen wird.

Die Fangerlaubnis wird nur erteilt, soweit der Antragsteller
die Seefischerei mit Fischereifahrzeugen ausüben will, die
bereits in den Jahren 1986 oder 1987 auf Grund einer
Fangerlaubnis betrieben wurden oder deren Bau oder
Anschaffung mit Mitteln des Bundes oder der Länder
gefördert wurde oder wird. Abweichend von Satz 4 kann
eine Fangerlaubnis mit Zustimmung des Bundesministe-
riums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für den
Betrieb eines Fischereifahrzeuges erteilt werden,

1. für das die Befugnis zum Führen der Bundesflagge
gemäß § 11 Abs. 1 des Flaggenrechtsgesetzes verlie-
hen wurde,

2. das ein Fahrzeug ersetzt, welches in Totalverlust gera-
ten ist, sofern seine Bruttoraumzahl (BRZ) nicht größer
oder seine Maschinenleistung in Kilowatt (kW) nicht
stärker ist als die des verlorengegangenen Fahrzeugs,

3. das ein Fahrzeug ersetzt, das einem Flottensegment
angehört, bei dem die gemeinschaftlich festgesetzte
Teilkapazitätsobergrenze für die deutsche Fischerei-
flotte bereits unterschritten ist, sofern seine Brutto-
raumzahl nicht größer oder seine Maschinenleistung in
Kilowatt nicht stärker ist als die des ersetzten Fahr-
zeugs; eine derartige Ersetzung ist jedoch auch dann
möglich, wenn hierdurch die Kapazität in dem betref-
fenden Flottensegment verringert wird.

Die Fangerlaubnis darf mit den Nebenbestimmungen ver-
sehen werden, die im fischereilichen Interesse oder zur
Durchführung des gemeinschaftlichen Fischereirechts
erforderlich sind.

(2) Bei der Bemessung der Zuteilungen soll der Lei-
stungsfähigkeit und Eignung der Fischereibetriebe, ihrer
bisherigen Teilnahme an der betreffenden Fischerei, dem
wirtschaftlichen Einsatz der Fischereiflotte und der best-
möglichen Versorgung des Marktes Rechnung getragen
werden; ferner kann berücksichtigt werden, ob Fischerei-
betriebe durch ein Verbot oder eine andere Beschränkung
des Fischfangs besonders betroffen sind.

(3) Für die Erteilung der Fangerlaubnisse ist die Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Bundesanstalt)
zuständig. Sie soll die betroffenen berufsständischen
Wirtschaftsverbände vor der Entscheidung, insbesondere
bei der Festlegung der Zuteilungsmerkmale, hören. Ferner
sind die betroffenen Bundesländer (Länder) anzuhören,
wenn die Grundzüge für die Erteilung der Fangerlaubnisse
festgelegt werden.
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(4) Die Bundesanstalt kann juristischen Personen, zu
denen sich Fischereibetriebe zusammengeschlossen
haben, Sammelerlaubnisse für alle Mitglieder mit dem
Auftrag erteilen, ihren Mitgliedern im Rahmen der Sammel-
erlaubnis Fangerlaubnisse nach Maßgabe des Absatzes 1
zu erteilen. Die beauftragten Stellen unterliegen insoweit
der Fachaufsicht der Bundesanstalt.

(5) Soweit die Bundesanstalt Fangerlaubnisse erteilt
oder deren Erteilung ablehnt oder unterläßt, gilt als Sitz
der Bundesanstalt für die Zuständigkeit des Verwaltungs-
gerichts der Dienstort ihrer Außenstelle Hamburg.

§ 4

Abgaben

Auf Abgaben nach dem gemeinschaftlichen Fischerei-
recht ist die Abgabenordnung entsprechend anzuwenden.
Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates besondere Vor-
schriften über das Verfahren bei solchen Abgaben zu
erlassen. In Rechtsverordnungen nach Satz 2 können die
Pflicht zu Aufzeichnungen, Auskünften, Anzeigen oder
sonstigen Meldungen sowie bei nicht rechtzeitiger Zah-
lung die Pflicht zur Entrichtung von Zinsen bis zu 3 vom
Hundert über dem Diskontsatz der Deutschen Bundes-
bank vorgeschrieben werden.

§ 5

Fischereizonen

(1) In den Fischereizonen der Bundesrepublik Deutsch-
land (Fischereizonen) gelten das gemeinschaftliche
Fischereirecht, dieses Gesetz sowie die sonstigen see-
fischereirechtlichen Vorschriften des Bundes und der Län-
der auch für die Ausübung der Seefischerei von Fischerei-
fahrzeugen aus, die nicht berechtigt sind, die Bundes-
flagge zu führen. Das Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten macht die Grenzen der
Fischereizonen im Bundesgesetzblatt bekannt.

(2) In den Fischereizonen und im Küstenmeer bedarf die
Seefischerei einer besonderen Genehmigung, wenn sie

1. von Fischereifahrzeugen aus, die nicht berechtigt sind,
die Flagge eines Mitgliedstaates der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft zu führen,

2. von Fischereifahrzeugen aus, die berechtigt sind, die
Flagge eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft als der Bundesrepu-
blik Deutschland zu führen, innerhalb von zwölf See-
meilen, gemessen von den Basislinien aus,

ausgeübt wird, soweit diese Fahrzeuge nicht auf Grund
des gemeinschaftlichen Fischereirechts einen Rechts-
anspruch auf die Fischerei haben. Die besonderen Geneh-
migungen erteilt die Bundesanstalt. § 3 Abs. 1, 2, 3 Satz 3
und Abs. 5 gilt entsprechend.

(3) Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates die Grenzen der
dem Küstenmeer der Bundesrepublik Deutschland vor-
gelagerten Seegebiete festzulegen, in deren Bereich die
Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des gemein-
schaftlichen Fischereirechts hoheitliche Rechte zum
Zwecke der Erhaltung und Nutzung der Fischbestände
ausübt, solange die Grenzen der Fischereizonen noch

nicht festgesetzt sind. Die nach Satz 1 festgelegten See-
gebiete gelten als die Fischereizonen im Sinne dieses
Gesetzes.

§ 6

Überwachung der Fischerei auf See

(1) Die dem Bund nach § 1 Nr. 3 Buchstabe c des Geset-
zes über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der
Seeschiffahrt auf der Hohen See obliegende Überwa-
chung der Fischerei wird durch das Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten oder von ihm be-
stimmte Behörden des Bundes ausgeübt. Auf Grund einer
Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten und dem jeweiligen
Land können Behörden der Länder auf der Hohen See und
Behörden des Bundes innerhalb des Küstenmeeres die
Fischerei überwachen. Auf Grund des gemeinschaftlichen
Fischereirechts oder einer zwischenstaatlichen Verein-
barung kann auch der Fischereiaufsichtsdienst eines
anderen Staates die Fischerei auf See überwachen.

(2) Der Überwachung unterliegen

1. alle Fischereifahrzeuge in den Fischereizonen,

2. Fischereifahrzeuge, die berechtigt sind, die Bundes-
flagge zu führen, auch in allen anderen Seegebieten.

(3) Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates die für die Über-
wachung der Fischerei auf See erforderlichen Vorschriften
zu erlassen. In der Rechtsverordnung kann insbesondere
vorgeschrieben werden, daß Überwachungsmaßnahmen
zu dulden und zu unterstützen, Weisungen eines Kontroll-
beamten unverzüglich zu befolgen und Auskünfte über
Fänge und Fangtätigkeit zu erteilen sind.

(4) Wenn der Führer oder ein Besatzungsmitglied eines
Fischereifahrzeuges in einer Fischereizone eine Überwa-
chungsmaßnahme nicht duldet oder nicht unterstützt oder
die Weisung eines Kontrollbeamten nicht unverzüglich be-
folgt, können die Kontrollbeamten unmittelbaren Zwang
gegen Personen und Sachen anwenden. Bei der Überwa-
chung durch Kontrollbeamte des Bundes gilt insoweit das
Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung
öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes.
Die Kontrollbeamten haben bei Ordnungswidrigkeiten
nach § 9 dieselben Rechte und Pflichten wie die Beamten
des Polizeidienstes nach dem Gesetz über Ordnungs-
widrigkeiten; sie können im Bußgeldverfahren Beschlag-
nahmen, Durchsuchungen und Untersuchungen nach den
für Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft geltenden Vor-
schriften der Strafprozeßordnung vornehmen.

§ 7

Überwachung der Fischerei an Land

Die zuständigen Behörden der Länder und die Bundes-
anstalt können, soweit sie dieses Gesetz in den Häfen und
zu Lande ausführen, Auskünfte und die Vorlage geschäft-
licher Unterlagen, der Schiffstagebücher, Logbücher und
anderer Aufzeichnungen von Fischern, Fischereibetrieben
und ihren wirtschaftlichen Zusammenschlüssen sowie
Fischhandelsbetrieben und Fischmarktverwaltungen ver-
langen. Sie können zu diesem Zweck auch Prüfungen bei
den Auskunftspflichtigen vornehmen. Die Auskunfts-
pflichtigen haben die Auskünfte zu erteilen, die Unterlagen
vorzulegen und die Prüfungen zu dulden.

Bundesgesetzblatt Jahrgang 1998 Teil I Nr. 43, ausgegeben zu Bonn am 9. Juli 1998 1793



§ 8

Gemeinsame Vorschriften für die Überwachung

(1) Der nach einer auf Grund des § 6 Abs. 3 erlassenen
Verordnung oder der nach § 7 Auskunftspflichtige kann
die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Be-
antwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1
bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen
der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Ver-
fahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
aussetzen würde.

(2) Die Kontrollbeamten sowie die bei der Überwachung
nach § 7 eingesetzten Bediensteten dürfen ihre Befug-
nisse nur insoweit ausüben, wie dies erforderlich ist, um
die Einhaltung der fischereirechtlichen Vorschriften zu
überwachen. Sie sind befugt, dabei Fahrzeuge, Betriebs-
räume, Grundstücke und Geschäftsräume zu betreten.
Außerhalb der Betriebs- und Geschäftszeiten und hin-
sichtlich der Räume, die zugleich Wohnzwecken dienen,
dürfen diese Befugnisse nur zur Verhütung dringender
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung aus-
geübt werden; insoweit wird das Grundrecht der Unver-
letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes)
eingeschränkt.

§ 9

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig

1. einer Rechtsverordnung nach den §§ 2 oder 6 Abs. 3
zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tat-
bestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,

2. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit
§ 3 Abs. 4 Satz 1, die Seefischerei ohne Fangerlaubnis
ausübt oder einer vollziehbaren Auflage nach § 3 Abs. 1
Satz 6, auch in Verbindung mit § 3 Abs. 4 Satz 1, zu-
widerhandelt,

3. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 1 die Seefischerei ohne be-
sondere Genehmigung ausübt,

4. entgegen § 7 Satz 3 eine Auskunft nicht, nicht richtig
oder nicht vollständig erteilt, Unterlagen nicht vorlegt
oder eine Prüfung nicht duldet oder

5. einem Gebot oder Verbot des gemeinschaftlichen
Fischereirechts (§ 1 Abs. 3) zuwiderhandelt, soweit
eine Rechtsverordnung nach Absatz 4 für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis
zu einhundertfünfzigtausend Deutsche Mark geahndet
werden.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des
Absatzes 1 Nr. 1 und 5 auch dann geahndet werden, wenn
sie in einer Fischereizone auf einem Schiff begangen wird,
das nicht berechtigt ist, die Bundesflagge zu führen.

(4) Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates die Tatbestände
zu bezeichnen, die als Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1
Nr. 5 geahndet werden können, soweit es zur Durchset-
zung des gemeinschaftlichen Fischereirechts erforderlich
ist.

(5) Fanggeräte und -vorrichtungen und Fische, auf die
sich eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 bezieht oder
die zu ihrer Begehung gebraucht worden oder bestimmt
gewesen sind, können eingezogen werden. § 23 des
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.

§ 10

Regelungsbefugnisse der Länder

Die Länder können zur Regelung der Seefischerei wei-
tere Vorschriften erlassen, soweit dieses Gesetz keine
Regelung trifft und das Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten von seiner Ermächtigung
nach § 2 keinen Gebrauch macht. Sie können im Interesse
der auf Dauer bestmöglichen Nutzung und Erhaltung der
Fischbestände die Ausübung des Fischfangs Beschrän-
kungen unterwerfen, die über eine bundesrechtliche Rege-
lung hinausgehen. Die Vorschriften der Länder haben sich
im Rahmen des gemeinschaftlichen Fischereirechts zu
halten.

§ 11

(Inkrafttreten, Außerkrafttreten)
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Auf Grund des § 7a Abs. 1 Satz 3 und 4 und Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695) verordnet die Bundesregierung:

Artikel 1

Änderung der Abwasserverordnung

Die Abwasserverordnung vom 21. März 1997 (BGBl. I S. 566) wird wie folgt geändert:

1. In § 2 wird in Nummer 7 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Nummer 8 angefügt:

„8. Mischungsrechnung die Errechnung einer zulässigen Fracht oder Konzentration, die sich aus den die einzelnen
Abwasserströme betreffenden Anforderungen dieser Verordnung ergibt.“

2. § 3 wird wie folgt geändert:

Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) Werden Abwasserströme, für die unterschiedliche Anforderungen gelten, gemeinsam eingeleitet, ist für jeden
Parameter die jeweils maßgebende Anforderung durch Mischungsrechnung zu ermitteln. Sind in den anzuwenden-
den Anhängen Anforderungen an den Ort des Anfalls des Abwassers oder vor der Vermischung gestellt, bleiben
Absätze 4 und 5 unberührt.“

3. Anhang 48 wird wie folgt geändert:

a) In Teil 1 Abs. 1 wird nach der Angabe „87/217/EWG“ das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und nach der
Angabe „88/347/EWG“ die Angabe „und 92/112/EWG“ eingefügt.

b) Teil 9 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Bei der Herstellung von Asbestzement sowie von Asbestpapier und -pappe darf Abwasser nicht in ein Gewässer
eingeleitet werden. Anhang IV Nr. 1 der Gefahrstoffverordnung vom 26. Oktober 1993 (BGBl. I S. 1782, 2049),
zuletzt geändert durch Artikel 5 Nr. 3 des Gesetzes vom 9. Oktober 1996 (BGBl. I S. 1498), bleibt unberührt.“

c) Nach Teil 10 wird folgender Teil 11 angefügt:

„Teil 11 Anforderungen für Titandioxid 

(1) Die Vorschriften dieses Teils gelten für Abwasser, dessen Schmutzfracht im wesentlichen aus der Herstellung
von Titandioxidpigmenten stammt.

(2) Das Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn eine gezielte Schadstoffminderung für die Stoffe Eisen, Titan
und Vanadium durchgeführt worden ist.

(3) Das Abwasser darf feste Abfälle, stark saure Abfälle und behandelte Abfälle im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie
92/112/EWG des Rates vom 15. Dezember 1992 über die Modalitäten zur Vereinheitlichung der Programme zur
Verringerung und späteren Unterbindung der Verschmutzung durch Abfälle der Titandioxid-Industrie (ABl. EG
Nr. L 409 S. 11) nicht enthalten.

(4) An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:

Die Anforderung für Chlorid gilt nur für das Chloridverfahren im Sinne von Artikel 6 Buchstabe b der in Absatz 3
genannten Richtlinie.

_____________
*) Diese Verordnung dient in Teilen auch der Umsetzung der Richtlinie 92/112/EWG des Rates vom 15. Dezember 1992 über die Modalitäten zur Ver-

einheitlichung der Programme zur Verringerung und späteren Unterbindung der Verschmutzung durch Abfälle der Titandioxid-Industrie (ABl. EG
Nr. L 409 S. 11).

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) kg/t 8

Chlorid

– bei Verwendung von natürlichem Rutil kg/t 130

– bei Verwendung von synthetischem Rutil kg/t 228

Sulfat kg/t 500

Fischgiftigkeit als Verdünnungsfaktor GF 2
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(5) An das Abwasser werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:

In der wasserrechtlichen Zulassung kann für Chrom, gesamt auch eine Konzentration von 0,5 mg/l zugelassen
werden.

(6) Die Schadstofffracht nach Absatz 4 und 5 wird aus den Konzentrationswerten der qualifizierten Stichprobe
oder der 2-Stunden-Mischprobe und aus dem mit der Probenahme korrespondierenden Abwasservolumenstrom
ermittelt.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Bonn, den 3. Juli 1998

D e r  B u n d e s k a n z l e r
Dr. H e l m u t  K o h l

D i e  B u n d e s m i n i s t e r i n
f ü r  U m w e l t ,  N a t u r s c h u t z  u n d  R e a k t o r s i c h e r h e i t

A n g e l a  M e r k e l

Blei kg/t 0,03

Cadmium kg/t 0,002

Chrom, gesamt kg/t 0,05

Kupfer kg/t 0,02

Nickel kg/t 0,015

Quecksilber g/t 1,5
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